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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen beantwortet die Kleine 

Anfrage im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und 

dem Ministerium für Finanzen wie folgt: 

1. Wie schätzt sie die aktuelle Sicherheitslage im City-Ring Stuttgart mit den Schwerpunk-

ten Schlossplatz, Kleiner Schlossplatz, Königstraße, Oberer Schlossgarten und Klett-

passage ein? 
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Die in den vergangenen Monaten und Jahren gesammelten Erfahrungswerte des Poli-

zeipräsidiums Stuttgart zeigen, dass die in diesem Zusammenhang polizeilich in Er-

scheinung tretenden Personen zumeist aus dem Großraum Stuttgart kommen. Es sind 

aber auch Personen aus dem überregionalen Bereich vertreten. 

 

Dies deckt sich mit der allgemeinen Lebenserfahrung, wonach Großstädte, ganz be-

sonders aber Landeshauptstädte, eine starke Anziehungskraft auf die im Umland le-

benden Personen haben, welche aus den unterschiedlichsten Gründen, seien es Ar-

beit, Tourismus, Ferienangebote oder ähnliches, in die Großstädte kommen und in 

Teilen dort auch durch die Begehung von Straftaten auffallen. 

5. Welche Polizeikräfte sind in welcher Stärke an Freitagen und Samstagen in der Zeit 

von 17 bis fünf Uhr im City-Ring im Einsatz? 

Zu 5.: 

Präsenz- und Einsatzmaßnahmen in der Innenstadt von Stuttgart werden grundsätz-

lich durch Kräfte des Regeldienstes durchgeführt. Hierzu zählen die Beamtinnen und 

Beamten der örtlich zuständigen Polizeireviere sowie der Verkehrs- und Kriminalpoli-

zei. Regelmäßig sind weitere Kräfte, beispielsweise der umliegenden Polizeireviere, 

der Polizeihundeführerstaffel sowie der Einsatzhundertschaft Stuttgart und des Polizei-

präsidiums Einsatz u.a. im Rahmen von Zusatz- oder Unterstützungseinsätzen im In-

nenstadtbereich präsent. Dabei variieren die tatsächlichen Stärken sowohl der Regel-

dienstkräfte als auch der Zusatz- und Unterstützungskräfte. Insbesondere die Zusatz- 

und Unterstützungsmaßnahmen erfolgen mit einem an der Lage orientierten Kräftean-

satz (z. B. Lageentwicklungen der Vorwochen, aber auch Wetter und Jahreszeit) und 

unterliegen daher starken Schwankungen. Darüber hinaus wird nicht statistisch erho-

ben, wann sich welche Regeldienstkräfte in welchem Bereich aufhalten. Vor diesen 

Hintergründen ist eine allgemeingültige Aussage zu Stärken der Polizeikräfte zu be-

stimmten Zeiten nicht möglich.  

 

Der Kräfteansatz allein der Zusatz- und Unterstützungskräfte bewegte sich im Jahr 

2021 nach Erhebung des Polizeipräsidiums Stuttgart zu den genannten Zeiten in ei-

nem Rahmen von bis zu ca. 170 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an einem 

Tag.  
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Neben der Landespolizei sind darüber hinaus auch die Bundespolizei und der Städti-

sche Vollzugsdienst Stuttgart im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung tätig. 

6. Hat sie Erkenntnisse, dass durch die nächtlichen Ereignisse bzw. Straftaten das Image 

der Landeshauptstadt leidet sowie Händler und Gastronomen in der Innenstadt Um-

satzverluste verbuchen müssen? 

Zu 6.: 

Nach Angaben der IHK Region Stuttgart, des Handelsverbands Baden-Württemberg 

(HBW) und des DEHOGA Baden-Württemberg berichten viele Einzelhändler und 

Gastronomen in der Stuttgarter Innenstadt über Umsatzeinbußen in Folge der als ver-

besserungsbedürftig eingeschätzten Sicherheitslage. Insbesondere nach 16 Uhr und 

am Wochenende sei in Teilen der Innenstadt eine gesunkene Kundenfrequenz zu ver-

zeichnen. Die Aufenthaltsqualität und das individuelle Sicherheitsgefühl hätten sich vor 

allem in der Wahrnehmung von Besuchern aus dem Stuttgarter Umland verschlech-

tert. Dies gelte nicht zuletzt im Bereich des Kleinen Schlossplatzes. Auch Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter beklagten sich z. T. bei ihren Arbeitgebern über zunehmende 

Aggressivität im räumlichen Umfeld der Betriebe. Nach Angaben des DEHOGA Ba-

den-Württemberg hat die zeitweise (Wieder-)Öffnung der Clubs und Diskotheken im 

Herbst 2021 zu einer vorübergehenden Besserung der Sicherheitslage beigetragen. 

Aus Sicht des DEHOGA wirkt auch eine negative Presseberichterstattung über die 

Vorkommnisse in der Stuttgarter Innenstadt teilweise abschreckend. 

 

Eine Quantifizierung der sicherheitsinduzierten Umsatzeinbußen ist aus Sicht des Mi-

nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus nicht möglich, da die Umsatzentwick-

lung in Einzelhandel und Gastronomie in der Stuttgarter Innenstadt seit Juni 2020 

stark von der Entwicklung der Corona-Pandemie und den zu deren Bekämpfung not-

wendigen Maßnahmen geprägt war. Zudem dürften sich empfundene Sicherheitslage 

und Frequenzentwicklung innerhalb der Stuttgarter Innenstadt je nach Standort bzw. 

Quartier deutlich unterscheiden. 
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7. Was unternimmt sie, um die Sicherheitslage innerhalb des City-Rings und speziell an 

den Brennpunkten Schlossplatz, Kleiner Schlossplatz, Königstraße, Oberer Schloss-

garten und Klettpassage dauerhaft zu verbessern? 

8. Wie bewertet sie die zehn Aktionsfelder aus der Sicherheitspartnerschaft „Sichere In-

nenstadt 2020“ auf ihren Erfolg in den letzten zwei Jahren? 

9. Welche der Aktionsfelder sollten nach ihrer Meinung verstärkt werden, um Sicherheit 

und Ordnung im City-Ring zu gewährleisten? 

Zu 7., 8. und 9.: 

Die Fragen 7., 8. und 9. werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-

antwortet. Als Reaktion auf die sogenannte Stuttgarter Krawallnacht in der Nacht vom 

20. auf den 21. Juni 2020haben das Land Baden-Württemberg und die Landeshaupt-

stadt Stuttgart bereits am 2. Juli 2020 die Sicherheitspartnerschaft „Stuttgart sicher er-

leben“ unterzeichnet. Teil dieser Sicherheitspartnerschaft ist ein 10-Punkte-Plan mit 

einer Vielzahl von Maßnahmen. Diese wurden zum größten Teil bereits umgesetzt. 

Weiterer Handlungsbedarf besteht beim Haus des Jugendrechts sowie beim Haus der 

Prävention, welche beide in der Stuttgarter Innenstadt angesiedelt werden sollen. In 

beiden Fällen sind alle nötigen Konzepte erstellt. Aktuell wird mit Hochdruck nach 

tauglichen Liegenschaften gesucht. Auch der Ausbau der offenen Videobeobachtung 

im Innenstadtbereich ist in Entwicklung. Neben der bereits bestehenden Interimslö-

sung, bei welcher Kameras des Finanzministeriums an das Führungs- und Lagezent-

rum des Polizeipräsidiums Stuttgart angeschlossen und technisch ertüchtigt wurden, 

sollen noch im ersten Halbjahr 2022 neue Kameras installiert werden. 

 

Die oben dargestellte, rückläufige positive Entwicklung der Zahlen der Polizeilichen 

Kriminalstatistik im Jahr 2021 machen die Wirkung der Sicherheitspartnerschaft und 

der in diesem Rahmen umgesetzten Maßnahmen sehr deutlich. Zur Verstetigung die-

ser Erfolge sollen insbesondere folgende weitere Maßnahmen ergriffen werden, um 

das subjektive Sicherheitsbefinden der Stuttgarter Bevölkerung weiter zu stärken: 

 

1.) Schnellstmögliche Eröffnung des Haus des Jugendrechts in der Stuttgarter Innen-

stadt. Damit wird das Handlungskonzept des Hauses des Jugendrechts auf das 

gesamte Stadtgebiet Stuttgart ausgeweitet und die Bearbeitung der Jugendkrimi-

nalität in den beiden Häusern des Jugendrechts zentralisiert.  



- 10 - 

 

 

 

2.) Zügiger weiterer Ausbau der städtischen offenen Videobeobachtung im Bereich 

des Schlossplatzes, des Kleinen Schlossplatzes sowie des Oberen Schlossgar-

tens.  

 

3.) Prüfung von Waffenverbotszonen für Stuttgart.  

 

4.) Sofortige Umsetzung des Stufenkonzepts, welches durch das Polizeipräsidium 

Stuttgart und die Landeshauptstadt Stuttgart zum lageangepassten Einschreiten 

erstellt wurde. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Aggressionspoten-

tial der Personengruppen sowie der sog. Poser-Szene. 

10. Erachtet sie Maßnahmen wie z. B. die kulturelle Belebung des Kleinen Schlossplatzes, 

u. a. auch mit kommerziellen Veranstaltungen, für sinnvoll? 

Zu 10.: 

Feste und Veranstaltungen im öffentlichen Raum sind ein beliebtes und wirkungsvol-

les Instrument zur Belebung der Innenstadt. Veranstaltungen bringen Menschen zu-

sammen. Die Kommunikation, das friedliche Miteinander unterschiedlicher Kulturen 

und Gruppierungen dienen der Steigerung der Attraktivität der Stadt und können zu-

gleich zu einer Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen.  

 

Dabei ist grundsätzlich die Art der Veranstaltung weniger von Bedeutung. Letztlich 

verfolgen die Veranstaltungen verschiedene Zielsetzungen: Die Förderung der Kultur 

kann ebenso im Mittelpunkt stehen, wie das Stadtmarketing oder die Stärkung der 

Stadtidentität durch Stadtfeste. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung des Ministers 

 

 

gez. Wilfried Klenk 

Staatssekretär  




